
 Conseil d’Etat CE 

Staatsrat SR 

 

 

Antwort des Staatsrats auf einen parlamentarischen Vorstoss 
— 
Anfrage Gabrielle Bourguet 2016-CE-143 
Berücksichtigung der Bedürfnisse des Sports bei der 
Revision des kantonalen Richtplans 

I. Anfrage 

Anfang Jahr hat der Grosse Rat das kantonale Planungsprogramm verabschiedet; dies ist die erste 
Etappe der Gesamtrevision des kantonalen Richtplans, dessen Genehmigung durch den Bundesrat 
im Mai 2019 erfolgen soll. 

Als Präsidentin des Freiburgischen Verbands für Sport (FVS) und Mitglied der kantonalen 
Sportkommission möchte ich wissen, ob die Bedürfnisse des Sports bei der Revision des kantonalen 
Richtplans berücksichtigt werden und ob die Sportkreise angehört oder in die Gespräche einbezo-
gen werden (und, wenn ja, wie). 

Es braucht Sportinfrastrukturen für den Sport in unserem Kanton und die Gesundheit der Bevölke-
rung. Auch werden sie in den kommenden Jahren ausgebaut werden müssen. Für eine nachhaltige 
Politik ist es deshalb wichtig, dass die Bedürfnisse des Sports in die raumplanerischen Überlegun-
gen einfliessen. 

16. Juni 2016 

II. Antwort des Staatsrats 

Die Arbeiten für die Totalrevision des kantonalen Richtplans schreiten planmässig und gemäss den 
Angaben in der Botschaft des Staatsrats zum kantonalen Raumprogramm voran. Die vierzehn 
Redaktionsausschüsse sind daran, das ihr zugeteilte Thema zu bearbeiten und den entsprechenden 
Richtplantext zu verfassen. Insgesamt wirken dabei rund achtzig Personen aus allen betroffenen 
Sektoren der Kantonsverwaltung mit. 

Das Thema Sport wird von den Redaktionsausschüssen „Öffentliche Bauten“ und „Tourismus und 
Freizeit“ in Zusammenarbeit mit dem Amt für Sport behandelt. Im aktuellen kantonalen Richtplan 
weisen zwei Themen Verbindungen zu den sportlichen Aktivitäten auf: „Tourismus- und Freizeit-
anlagen“ sowie „Schulbauten und Sporthallen“. Nach heutigem Stand werden die Grundsätze zum 
Standort und zur Koordination für die Sportanlagen – wie für die anderen Anlagen im öffentlichen 
Interesse – verstärkt werden. Die Arbeiten sind jedoch noch nicht abgeschlossen, sodass noch keine 
definitive Aussage gemacht werden kann. 

Der Staatsrat hält fest, dass der kantonale Richtplan ein Instrument ist, das von der Kantonsverwal-
tung ausgearbeitet wird, und dass es somit nicht möglich ist, andere Parteien bei den Redaktionsar-
beiten direkt mitwirken zu lassen. Die spezialisierten Dienststellen haben aber die Aufgabe, den 
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Austausch mit den Akteuren in ihrem Gebiet sicherzustellen, um die themenspezifischen Heraus-
forderungen berücksichtigen zu können. Ausserdem können die betroffenen Kreise gemäss 
Raumplanungs- und Baugesetz bei der öffentlichen Vernehmlassung des Richtplans, die zwischen 
September und Dezember 2017 stattfinden soll, Stellung nehmen. In dieser Phase können auch 
thematische Präsentationen für die kantonalen Kommissionen, die dies wünschen, organisiert 
werden. 

23. August 2016 


